
 

benutzungsordnung 
der Bibliothek 
 
 
Die Bibliothek steht den Schülerinnen und Schülern, der Lehrerschaft und dem Personal der Kan-
tonsschule Schwyz, sowie Schülerinnen, Schülern und Lehrpersonen von Schulen, mit denen ein 
Abkommen geschlossen wurde, zur Verfügung. 
 
Öffnungszeiten der Bibliothek: 
Montag - Donnerstag 07.45 - 17.00 Uhr 
Freitag 07.45 - 16.30 Uhr 
 
In der Mittagspause von 11.45 – 13.00 Uhr ist das Bibliotheksbüro nicht besetzt. 
 
 Medien können gegen Vorweisung eines gültigen Schülerausweises ausgeliehen werden. Ist 

das Bibliotheksbüro nicht besetzt, gilt für Bücher die Selbstausleihe. 
 Schülerinnen und Schüler haften persönlich für die entliehenen Medien. 
 Die Leihfrist für die Medien beträgt vier Wochen, ausgenommen sind DVDs mit einer Leihfrist 

von zwei Wochen. Die Frist kann, sofern keine Reservation vorliegt, verlängert werden. 
 Die Kantonsschule lehnt jede Haftung für Schäden ab, die durch das Abspielen von elektroni-

schen Datenträgern entstehen könnten. 
 Vor Schulaustritt sind sämtliche Medien zurückzugeben und offene Gebühren zu begleichen. 

 
Mahngebühren 
1. Mahnung CHF 1.- 
2. Mahnung CHF 2.- 
3. Mahnung CHF 5.- 
Nach erfolglosen Mahnungen wird das Medium auf Kosten des Entleihers ersetzt. 

 
Allgemeines 
 Die Bibliothek als Ort der Begegnung und des Lernens lebt von gegenseitiger  

Rücksichtsnahme. 
 Anschaffungswünsche und Anregungen werden gerne entgegengenommen. 

 
 
Bibliothek 
6430 Schwyz 
041 819 77 04 
bibliothek@kks.ch 
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